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A. Grundlagen 

 

I. Gegenstand des Verfahrens 

 

Die Stadt Bönnigheim hat durch Bekanntmachungen im elektronischen Bundesanzeiger, im örtlichen 

Nachrichtenblatt und auf der Homepage der Stadt (Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen/ 

Ausschreibungen“) ein Konzeptvergabeverfahren zur Auswahl eines Investors für das Schloss 

Bönnigheim eingeleitet. Der Investor soll das denkmalgeschützte Schloss Bönnigheim als 

Erbbauberechtigter oder Pächter übernehmen, die Liegenschaft denkmalgerecht zu einem 

Schlosshotel entwickeln und einen wirtschaftlich nachhaltigen Hotel- und Tagungsstättenbetrieb 

etablieren. Der Investor erhält eine Option, den Hotelbetrieb auf den nahegelegenen Kavaliersbau zu 

erstrecken, sobald für die derzeitigen Nutzer alternative Räumlichkeiten gefunden sind. 

 

Zur Auswahl des Investors führt die Stadt ein Konzeptvergabeverfahren durch. Der Bieter hat neben 

Eignungsnachweisen ein Umbau- und Betriebskonzept für die denkmalgerechte Entwicklung der 

Liegenschaft und den künftigen Hotelbetrieb einzureichen. Die Auswahlentscheidung wird maßgeblich 

nach der Konzeptqualität getroffen. Die Vergabe erfolgt zu einem marktüblichen Erbbau- bzw. 

Pachtzins, der nach einer festgelegten Methodik auf Grundlage des eingereichten Konzepts bestimmt 

wird.  

 

Die Stadt vergibt im Zuge dieses Verfahrens keine Aufträge oder Konzessionen an den ausgewählten 

Investor. Das Kartellvergaberecht (§§ 97 ff. GWB, VgV, VOB/A) findet keine Anwendung.  

 

II. Inhalt des Dokuments 

 

Dieses Dokument enthält Informationen zum Verfahrensgegenstand und zum Gesamtverfahren. Es 

bestimmt die Verfahrensregeln für das Auswahlverfahren. Dem Dokument sind diverse Anlagen 

beigefügt (→ Abschnitt G. ). Den Interessenten wird mit gesondertem Dokument eine 

Formularsammlung übermittelt (→ Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..), 

die für die Teilnahme am Verfahren zu verwenden ist. 
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III. Informationen zur Stadt Bönnigheim und zum Schloss Bönnigheim 

 

1. Stadt Bönnigheim 

Die Wein- und Museumsstadt Bönnigheim liegt im Norden des Landkreises Ludwigsburg. Sie zählt ca. 

8.000 Einwohner. Wesentliche Strukturdaten der Stadt können der Anlage „Stadtentwicklungskonzept 

– Konzept“ entnommen werden. Geschichtliche Informationen sind in der Anlage „Stadtgeschichte“ 

zusammengestellt. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage der Stadt 

https://www.boennigheim.de/website/de/).  

 

2. Schloss Bönnigheim 

Das Schloss Bönnigheim liegt im Liebensteiner Viertel im Zentrum der Stadt Bönnigheim am Ende der 

Hauptstraße (siehe die Anlage „Lageplan“). Es wurde im Jahr 1753 im Auftrag von Reichsgraf Anton 

Heinrich Friedrich von Stadion im spätbarocken Stil erbaut. Informationen zur Geschichte des 

Schlosses, das ein eingetragenes Baudenkmal (siehe Anlage „Denkmalliste – Auszug“) ist, finden sich 

in der Anlage „Das Stadionsche Schloss − Fakten“.  

 

Die Stadt Bönnigheim hat das Schloss im Jahr 1994 erworben. Zuletzt wurde das Schloss als Museum 

genutzt. Die dafür geltenden baurechtlichen Grundlagen können den Anlagen „Baugenehmigung“ und 

„Lageplan zur Baugenehmigung“ entnommen werden. 

 

Die Umnutzung des Schlosses zu einem Hotel ist nach Einschätzung der Stadt bauplanungsrechtlich 

grundsätzlich zulässig. Der für das Grundstück maßgebliche Bebauungsplan Altstadt legt die Art der 

baulichen Nutzung nicht fest. Daher richtet sich die Zulässigkeit des Vorhabens hinsichtlich der Art der 

baulichen Nutzung danach, ob es sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt (§ 30 Abs. 3 i. V. 

m. § 34 Abs. 1 BauGB). In der Altstadt gibt es mehrere Hotel- und Gastronomiebetriebe. Daher gibt es 

gegen eine Nutzung des Schlosses als Hotel- und Tagungsstättenbetrieb keine prinzipiellen Bedenken. 

Eine abschließende Beurteilung wird aber erst auf Grundlage der konkreten Planungen des Investors 

möglich sein.  

 

Von den konkreten Planungen des Investors wird auch die Anzahl der baurechtlich notwendigen 

Stellplätze abhängen. Die Unterbringung dieser Stellplätze wird im Verfahren zu erörtern sein. 

Gleiches gilt für die Frage, ob als Grundlage für eine barrierefreie (Teil-)Erschließung ein Aufzug 

eingebaut werden kann. 

https://www.boennigheim.de/website/de/
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Im Schloss befindet sich eine mit Gas betriebene Zentralheizung, die auch den Kavaliersbau 

(Schlossstraße 37) und das ehemalige Forstgefängnis (Schlossstraße 35) versorgt. 

 

Als Grundlage für die Konzeptentwicklung sind diesem Dokument folgende weitere Anlagen beigefügt: 

 

→ Flächenzusammenstellung 

→ Grundriss Untergeschoss 

→ Grundriss Erdgeschoss 

→ Grundriss Obergeschoss 

→ Grundriss Mansardengeschoss 

→ Grundriss Dachgeschoss 

 

3. Kavaliersbau 

Der Kavaliersbau befindet sich in der Schlossstraße 37 unmittelbar westlich des Schlosshofs. Derzeit 

wird das Gebäude im 1. und 2. OG von der Musikschule Bönnigheim und im Erdgeschoss von der 

offenen Jugendarbeit mit einem Jugendcafé genutzt. In den oberen Etagen haben Vereine 

Räumlichkeiten zur Nutzung als Treffpunkt oder Lager. Die Stadt strebt an, dass den derzeitigen 

Nutzern in naher Zukunft alternative Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Sobald dies der 

Fall ist, soll dem Investor die Option eröffnet werden, den Kavaliersbau ergänzend zum Schloss zu 

nutzen. 

 

Zur näheren Information über den Kavaliersbau sind ein Lageplan sowie Schnitte, Grundrisse und 

Ansichten auf der Homepage der Stadt https://www.boennigheim.de/website/de/stadtverwaltung/ 

amtliche-bekanntmachungen) abrufbar.  

 

4. Wesentliche Erwartungen der Stadt 

Die Stadt hat folgende wesentlichen Erwartungen an den Investor und das Konzept: 

 

→ Der Investor kann Erfahrung mit ähnlichen Projekten vorweisen.  

→ Der Investor etabliert einen attraktiven und hochwertigen Hotel- und Tagungsstättenbetrieb 

(Mindestanforderung: 3 Sterne). 

→ Das Denkmal und seine Umgebung werden bestmöglich erhalten und erlebbar gemacht. 

https://www.boennigheim.de/website/de/stadtverwaltung/amtliche-bekanntmachungen
https://www.boennigheim.de/website/de/stadtverwaltung/amtliche-bekanntmachungen
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→ Bei notwendigen Umbauten innerhalb und außerhalb des Schlossgebäudes wird neben den 

bau- und denkmalrechtlichen Genehmigungen das Einvernehmen der Stadt Bönnigheim (des 

Gemeinderates) eingeholt. 

→ Das Projekt wird nach Vertragsschluss zügig binnen vertraglich festgelegter Zeiträume 

umgesetzt. 

→ Die Stadt kann einen Saal im Schloss als Trauzimmer nutzen. Sie kann den nördlichen 

Schlosshof für ca. 5 Veranstaltungen im Jahr nutzen. Die Termine werden jeweils mit 

hinreichendem zeitlichen Vorlauf angekündigt. 

 

B. Vertragliche und wirtschaftliche Eckpunkte 

 

I. Langfristiger Pachtvertrag oder Erbbaurechtsvertrag 

Die Stadt Bönnigheim überlässt dem Investor das Gebäude, behält jedoch das Grundeigentum. Sie ist 

bereit, mit dem Investor einen langfristigen Pachtvertrag (feste Laufzeit von 30 Jahren, weitere 

Verlängerungen sind einvernehmlich möglich und grundsätzlich erwünscht) oder einen 

Erbbaurechtsvertrag (feste Laufzeit von 30 Jahren oder mehr) abzuschließen. Im Auswahlverfahren 

sollen zunächst beide Gestaltungsmöglichkeiten erörtert werden.  

 

 

II. Sicherung der Ergebnisses Konzeptvergabeverfahrens 

Die Ergebnisse des Konzeptvergabeverfahrens, insbesondere die zentralen Erwartungen der Stadt, 

werden vertraglich gesichert. Der Investor übernimmt die Obliegenheit, die in seinem Konzept 

vorgesehenen baulichen Maßnahmen zeitnah zu realisieren und den Hotel- und Tagungsstättenbetrieb 

dauerhaft so umzusetzen, wie er im Konzept beschrieben ist. Die Stadt Bönnigheim erwartet insoweit 

zwar keine einklagbaren Leistungspflichten des Investors. Es sollen jedoch geeignete 

Reaktionsmöglichkeiten für den Fall vorgesehen werden, dass das Konzept nicht umgesetzt wird 

(Kündigungs-/Heimfallregelungen, ggfs. Vertragsstrafen). Der Stadt ist bewusst, dass der Investor 

angesichts der langen Vertragslaufzeit gewisse Handlungsspielräume und Flexibilitätsoptionen 

benötigt. Hierzu sollen geeignete Regelungen verhandelt und getroffen werden. 

 

III. Gegenleistung des Investors 

Die Gegenleistung des Investors für die Überlassung der Liegenschaft ist im Verfahren zu verhandeln. 

Dabei hat die Stadt folgende Vorstellungen:  
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→ Der Investor soll für die Überlassung der Liegenschaft ein wiederkehrendes Entgelt in zu 

verhandelnder Höhe bezahlen (Pachtzins bzw. Erbbauzins). Ein einmaliges Entgelt des Investors 

für die Übernahme des Gebäudes zum Beginn der Vertragslaufzeit wird nicht erwartet. 

Dementsprechend soll die Stadt am Vertragsende keine Entschädigung zu bezahlen haben − oder 

nur eine solche, die auf Grundlage der vom Investor getätigten und noch nicht abgeschriebenen 

Investitionen errechnet wird. 

 

→ Die Stadt schlägt eine ergebnisabhängige Pacht- bzw. einen ergebnisabhängigen Erbbauzinses 

vor, die bzw. der sich nach den projektbezogenen Einnahmen und Kosten des Investors unter 

Berücksichtigung einer branchenüblichen Kapitalverzinsung bestimmt. Als Grundlage für die 

Ermittlung soll ein projektbezogener Jahresabschluss erstellt werden, den die Stadt prüfen (lassen) 

kann. Sofern der Investor die Liegenschaft an ein verbundenes Unternehmen unterverpachtet, hat 

auch dieses Unternehmen einen projektbezogenen Jahresabschluss zu erstellen; die Einnahmen 

und Kosten des verbundenen Unternehmens werden dem Investor als eigene zugerechnet. Als 

Untergrenze soll eine Mindestpacht bzw. ein Mindesterbbauzins in zu verhandelnder Höhe 

vereinbart werden. Über angemessene Abschlagszahlungen wird zu verhandeln sein. 

 

→ Soweit eine ergebnisabhängige Pacht für den Investor nicht in Betracht kommen sollte, ist die Stadt 

auch bereit, über eine Festpacht zu verhandeln, die – aus kommunal- und EU-beihilferechtlichen 

Gründen – durch einen Sachverständigen für Immobilienbewertung festgesetzt werden müsste. 

 

C. Verfahren 

 

I. Kommunikation  

 

1. Verfahrensleitende Stelle  

Zur Durchführung des Verfahrens hat die Stadt Bönnigheim eine verfahrensleitende Stelle 

eingerichtet:  

 

Frau Birgit Papendorf 
Stadt Bönnigheim 

Fachbereich 2: Innere Dienste, Bildung und Ordnung 
Kirchheimer Straße 1 
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74357 Bönnigheim 
Tel. 07143/ 273-227 
Fax 07143/ 273-270 

Mail: birgit.papendorf@boennigheim.de  
 

Sämtliche Anfragen, Korrespondenz sowie die Interessenbekundung und die Angebote sind 

ausschließlich an die verfahrensleitende Stelle zu richten, die das gesamte Verfahren koordiniert.  

 

Der Bieter soll seinerseits einen Ansprechpartner benennen. Die Erreichbarkeit per Telefon, Fax und E-

Mail während der üblichen Geschäftszeiten ist sicherzustellen. Die Stadt Bönnigheim sendet alle 

verfahrensrelevanten Unterlagen ausschließlich an den benannten Ansprechpartner.  

 

Die Stadt Bönnigheim wird in dem Verfahren rechtlich unterstützt von:  

 

Rechtsanwälte Dr. Holger Weiß, LL.M. und Prof. Dr. Alexander Wichmann 
Wurster Weiß Kupfer Rechtsanwälte PartmbB 

Kaiser-Joseph-Straße 247 
79098 Freiburg 

 

2. Form der Kommunikation 

Die Interessenbekundung ist in Textform, vorzugsweise per E-Mail, bei der verfahrensleitenden Stelle 

einzureichen. 

 

Nach entsprechender Aufforderung sind das Erstangebot sowie alle nachfolgenden Angebote 

schriftlich im Original und unter Beifügung von 2 ungebundenen Kopien sowie in elektronischer Form 

auf CD-ROM oder USB-Stick persönlich oder postalisch einzureichen und äußerlich wie folgt zu 

kennzeichnen: 

 

Angebotsunterlagen 

Konzeptvergabe Schloss Bönnigheim 

 

Verhandlungen werden in Präsenz oder als Videokonferenzen durchgeführt und angemessen 

dokumentiert. 

 

mailto:birgit.papendorf@boennigheim.de
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Im Übrigen erfolgt die Kommunikation im Verfahren in Textform, vorzugsweise per E-Mail, soweit im 

Folgenden nichts anderes bestimmt wird. 

 

 

II. Verfahrensablauf  

 

1. Überblick 

Interessierte Unternehmen erhalten zunächst Gelegenheit zur Besichtigung des Schlosses. 

Besichtigungstermine können mit der verfahrensleitenden Stelle vereinbart werden. 

 

Zur Teilnahme am Verfahren ist bis zum 20.07.2022, 11.00 Uhr eine Interessenbekundung 

einzureichen (→ C.II.2). Anschließend lädt die Stadt jedes interessierte Unternehmen zu einem ersten 

Informationsgespräch ein (→ C.II.3). Ort und Zeitpunkt werden im Einladungsschreiben bezeichnet. 

Bislang sind hierfür der 26.07.2022 / 01.08.2022 vorgesehen. Die Interessenten werden gebeten, sich 

diese Tage frei zu halten.  

 

Nach den Informationsgesprächen wird die Stadt die Teilnehmer zur Abgabe von Erstangeboten1 

auffordern (→ C.II.4Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Sollten einzelne 

Unterlagen fehlen oder unvollständig oder fehlerhaft sein, kann die Stadt die Bieter unter Beachtung 

des Gleichbehandlungsgebots zur Nachlieferung, Ergänzung oder Korrektur auffordern. Sie ist dazu 

jedoch nicht verpflichtet.  

 

Nach der Abgabe der Erstangebote werden die Bieter von der Stadt Bönnigheim zu Verhandlungen 

eingeladen. Ziel der Verhandlungen ist es unter anderem, Unklarheiten zu beseitigen und das 

Erstangebot zu verbessern. Die Stadt behält sich vor, den Bieterkreis bereits nach Einreichung der 

Erstangebote oder im Zuge der Verhandlungen anhand der Vergabekriterien auf bis zu drei Bieter zu 

verengen. Die Verhandlungen enden, wenn die Stadt zur Abgabe abschließender Angebote auffordert 

(→ C.II.5).  

 

                                                           
1 Der Begriff „Angebot“ wird in dieser Bieterinformation nicht im Sinne eines rechtsverbindlichen Angebots 
verwendet, das beim Abschluss des Auswahlverfahrens durch Zuschlag der Vergabestelle angenommen wird. 
Das Auswahlverfahren endet mit dem Abschluss einer Reservierungsvereinbarung (→ D.). Das (abschießende) 
Angebot ist Grundlage der Reservierungsvereinbarung. Das Projekt wird in der Reservierungsphase weiter 
konkretisiert.  
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Spätestens mit Einreichung der abschließenden Angebote muss die Eignung nachgewiesen (→ C.IV.1) 

und müssen die Mindestanforderungen erfüllt sein (→C.IV.2). 

 

Sollten bei den abschließenden Angeboten einzelne Unterlagen fehlen oder unvollständig oder 

fehlerhaft sein, kann die Stadt die Bieter unter Beachtung des Gleichbehandlungsgebots zur 

Nachlieferung, Ergänzung oder Korrektur auffordern. Sie ist dazu jedoch nicht verpflichtet.  

 

Die zulässigen abschließenden Angebote werden anhand der Bewertungskriterien wertend verglichen 

(→ C.IV.3).  

 

Mit dem Best-Bieter wird nicht sogleich ein Erbbaurechts- oder Pachtvertrag abgeschlossen. Vielmehr 

verpflichtet sich die Stadt zunächst in einer Reservierungsvereinbarung, binnen einer bestimmten 

Frist (Reservierungszeitraum) mit keinem anderen Unternehmen über die Überlassung des Schlosses 

zu verhandeln (→ D.). Im Reservierungszeitraum hat der Bieter das Projekt in Abstimmung mit der 

Stadt und den zuständigen Behörden bis zur Genehmigungsreife fortzuentwickeln. Parallel dazu 

werden der Erbbau-/Pachtzins und die vertraglichen Bedingungen abschließend verhandelt. Auf dieser 

Grundlage erfolgt der Vertragsschluss.  

 
 

2. Interessenbekundung 

Zur Teilnahme am Verfahren ist bis zum 20.07.2022, 11.00 Uhr, eine Interessenbekundung 

einzureichen. Hierzu ist das Formular Interessenbekundung zu verwenden. Weitere Unterlagen 

müssen mit der Interessenbekundung noch nicht eingereicht werden.   

 

3. Informationsgespräche 

De Stadt lädt jedes interessierte Unternehmen zu einem ersten Informationsgespräch ein. Ort und 

Zeitpunkt werden im Einladungsschreiben bezeichnet. Bislang sind für die Informationsgespräche der 

26.07.2022 / 01.08.2022 vorgesehen. Die Interessenten werden gebeten, sich diese Tage frei zu 

halten.  

 

Bei den Informationsgesprächen können die Bieter Fragen zum Verfahren stellen. Ziel ist es, den 

Teilnehmern eine möglichst effiziente Erstellung des Erstangebots zu ermöglichen. Die Ergebnisse der 



Konzeptvergabe „Schloss Bönnigheim“ 

Bieterinformation – 21.06.2022 

 

 

12 

Informationsgespräche werden dokumentiert und allen Teilnehmern (in anonymisierter Form) 

zugänglich gemacht. 

 

4. Erstangebot 

Zur Einrichtung des Erstangebots ist die „Sammlung Formulare / Deckblatte Erstangebot“ zu 

verwenden. Die dort geforderten Erklärungen sind abzugeben. Es umfasst folgende Bestandteile 

 

Unterlage Anmerkungen 

A. Angebotsschreiben  

B. Erklärungen und Angaben zur Bieter-
gemeinschaft 

Nur auszufüllen, falls zutreffend. 

C. Erklärungen zu Ausschlussgründen nach 
§ 123GWB 

 

D. Erklärungen zu Ausschlussgründen nach 
§ 124 Abs. 1 GWB 

 

E. Erklärungen zum Verbot der Beteiligung 
russischer Unternehmen 

 

F. Erklärung zum Tariftreue- und 
Mindestlohngesetz Baden-Württemberg 
(LTMG) 

 

G. Bankerklärung Der Bieter hat die Erklärung einer Bank 
vorzulegen, aus der sich ergibt, dass er 
grundsätzlich in der Lage ist, ein derartiges Projekt 
zu finanzieren. 

H. Erklärung zu Referenzen Vorlage von jeweils mindestens einer Referenz 
aus den folgenden Bereichen:  

→ Architektonische Planung und fachliche 
Begleitung des Umbaus eines 
denkmalgeschützten Gebäudes zur 
Etablierung eines Hotel- oder 
Gaststättenbetriebs 

→ Übernahme der Bauherrenfunktion beim 
Umbau eines denkmalgeschützten Gebäudes 
zur Etablierung eines Hotel- oder 
Gaststättenbetriebs 

→ Betrieb eines Hotels  

→ Projektentwicklung in Zusammenarbeit mit 
Städten, Gemeinden oder anderen Stellen der 
öffentlichen Hand 
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Das Formular Erklärung zu Referenzen ist zu 
verwenden. 

I. Projektteam Darstellung der Projektmitglieder einschließlich 
Dienstleistern mit Angaben gemäß 
Formularsammlung 
 

J. Umbau- und Betriebskonzept  Das Konzept soll Folgendes umfassen: 

→ Planskizze des Projekts im Endzustand (nach 
Umgestaltung des Schlosses) 

→ Beschreibung des Raum- und 
Nutzungskonzepts  

→ Darstellung der voraussichtlich erforderlichen 
baulichen Maßnahmen 

→ Darstellung, wie die Anforderungen des 
Denkmalschutzes umgesetzt werden. 

→ Beschreibung des Hotel- und 
Tagungsstättenbetriebs 

→ Darstellung, welche Hotelklassifizierung nach 
dem Standard Hotelstars.EU voraussichtlich 
erreicht wird. Die dafür relevanten Merkmale 
sind auf Grundlage des Kriterienkatalogs 
2020-2025 Hotelstars.EU anzugeben 

→ Darstellung des Mehrwerts für die 
Stadtgesellschaft 

K. Planungsrechnung Der Bieter hat eine grobe Planungsrechnung für 
das Projekt auf Grundlage der von ihm 
favorisierten Vertragsart (langfristiger 
Pachtvertrag oder Erbbaurechtsvertrag) über 
einen Betrachtungszeitraum von 50 Jahren 
einzureichen. In der Planungsrechnung sind die 
voraussichtlichen Einnahmen und Kosten des 
Projekts sowie die Kapitalverzinsung auszuweisen.  

Als Grundlage für die Kostenansätze hat der Bieter 
eine Grobkosten-Schätzung, aufgeteilt in die 
Kostengruppen der DIN 276, vorzunehmen. 

L. Stellungnahme zur vertraglichen 
Gestaltung 

Es ist eine begründete Stellungnahme dazu 
abzugeben, ob ein Pacht- oder eine 
Erbbaurechtsvertrag bevorzugt wird  

M. Erklärungen zur Eignungsleihe Nur auszufüllen, falls zutreffend. 
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5. Verhandlungen und abschließende Angebote 

Die Stadt behält sich vor, im Zuge der Verhandlungen und/oder mit der Anforderung der 

abschließenden Angebote weitere Unterlagen anzufordern, die über die bereits vorliegenden 

Unterlagen hinaus erforderlich sind, um das Angebot zu bewerten. Die Anforderungen an weitere 

Angebote werden jeweils mit dem Schreiben der Stadt definiert, durch das das Angebot angefordert 

wird.  

 

III. Teilnahmeformen 

 

1. Bietergemeinschaften  

Die Teilnahme am Verfahren steht Einzelbietern ebenso offen wie Bietergemeinschaften. 

Bietergemeinschaften werden wie Einzelbieter behandelt. Es wird nicht verlangt, dass die 

Bietergemeinschaft eine bestimmte Rechtsform haben muss, um eine Interessenbekundung oder ein 

(Erst-)Angebot abgeben zu können.  

 

Personelle Änderungen während des Verfahrens sind möglich, sofern dadurch die Eignung (→ C.IV.1) 

nicht in Frage gestellt wird und die Qualifikation des Projektteams, die ein Bewertungskriterium 

darstellt (→ C.IV.3), sich nicht erheblich verschlechtert. Die Stadt kann hierfür geeignete Nachweise 

anfordern. 

 

Im Fall des Angebots als Bietergemeinschaft sind folgende Angaben mit dem Erstangebot einzureichen 

(siehe Formular Erklärungen zur Bietergemeinschaft):  

 

 Benennung der Mitglieder der Bietergemeinschaft samt Anschrift, Ansprechpartner und der 

Aufgabe / Funktion innerhalb der Bietergemeinschaft;  

 Bezeichnung eines bevollmächtigten Vertreters; 

 eine von allen Mitgliedern der Bietergemeinschaft unterzeichnete Erklärung, wonach der 

bevollmächtigte Vertreter die benannten Mitglieder der Bietergemeinschaft in dem Verfahren 

rechtsverbindlich vertritt; 

 Angaben dazu, ob eine gesamtschuldnerische Haftung angeboten oder eine davon 

abweichende Haftungsverteilung angestrebt wird. 
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Im Fall einer Bietergemeinschaft sind die Nachweise und Erklärungen, die mit dem Angebot eingereicht 

werden müssen, für jedes Mitglied der Bietergemeinschaft vorzulegen. Es genügt, wenn die Eignung 

der Bietergemeinschaft insgesamt nachgewiesen ist.  

 

2. Eignungsleihe  

 

Ein Bieter kann zum Nachweis der Eignung im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und 

finanzielle sowie die technische und berufliche Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer 

Unternehmen (= Eignungsverleiher) in Anspruch nehmen. Entsprechende Angaben sind in Formular 

Erklärungen zur Eignungsleihe zu machen. Der erforderliche Nachweis, dass die zur Erfüllung der 

Eignungskriterien erforderlichen Mittel während des Zeitraums, in dem die jeweilige Leistung zu 

erbringen ist, zur Verfügung stehen werden, ist durch Vorlage von Verpflichtungserklärungen des/der 

qualifizierten Nachunternehmer gemäß dem Formular Verpflichtungserklärung zu führen 

(eigenständige Formularsammlung Eignungsleihe). 

 

Die Stadt überprüft im Rahmen der Eignungsprüfung, ob die Eignungsverleiher, deren Kapazitäten der 

Bieter für die Erfüllung bestimmter Eignungskriterien in Anspruch nehmen will, die entsprechenden 

Eignungskriterien erfüllen und ob Ausschlussgründe vorliegen. Die Nachweise und Erklärungen, die mit 

der Erstangebot eingereicht werden müssen, sind daher auch von dem Eignungsverleiher vorzulegen. 

Nachweise und Erklärungen zur Leistungsfähigkeit des Eignungsverleihers sind einzureichen, soweit 

sich der Bieter diese im Wege der Eignungsleihe zu eigen machen will.  

 

Ist ein Eignungsverleiher nicht mehr verfügbar oder erweist er sich als nicht geeignet, so hat der Bieter 

den Eignungsverleiher ersetzen. 

 

3. Zulässige Gründung einer Projektgesellschaft 

Die Gründung einer Projektgesellschaft, die den Vertrag mit der Stadt abschließen soll, ist während des 

Auswahlverfahrens oder in der Reservierungsphase möglich, sofern dadurch die Eignung (→ C.IV.1) 

nicht in Frage gestellt wird und die Qualifikation des Projektteams, die ein Bewertungskriterium 

darstellt (→ C.IV.3), sich nicht verschlechtert. Die Stadt kann hierfür geeignete Nachweise anfordern. 

 

IV. Vergabekriterien  
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Die Entscheidung der Stadt für einen Investor richtet sich nach den nachfolgend definierten Kriterien: 

 

Spätestens mit den abschließenden Angeboten muss die Eignung nachgewiesen (IV.1) und müssen die 

Mindestanforderungen erfüllt sein (IV.2). Die Auswahl unter den danach zulässigen Angeboten richtet 

sich nach den vorab bestimmten gewichteten Bewertungskriterien (IV.3). 

 

1. Eignung  

 

a) Zuverlässigkeit und 
Einhaltung des LTMG 

Es dürfen keine Bedenken gegen die Zuverlässigkeit des Bieters 
bestehen. Die Stadt Bönnigheim prüft hierzu das Vorliegen von 
Ausschlussgründen entsprechend §§ 123 ff. GWB. Der Bieter hat 
zudem die Anforderungen des Tariftreue- und Mindestlohngesetzes 
Baden-Württemberg (LTMG) zu wahren. Der Bieter hat Erklärungen 
abzugeben:  
 

→ zum Vorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123, 124 GWB 
(siehe Formular Erklärungen zu Ausschlussgründen); 

→ zum Verbot der Beteiligung russischer Unternehmen (siehe 
Formular Erklärung zum Verbot Beteiligung russischer 
Unternehmen) 

→ zur Wahrung der Anforderungen des LTMG (siehe Formular 
Erklärung zum LTMG). 

Bei Bietergemeinschaften müssen die Erklärungen von jedem 
Mitglied abgegeben werden. 
 

b) Finanzierbarkeit Es muss eine günstige Prognose dafür bestehen, dass der Bieter sein 
Projekt finanziell realisieren kann. 
 
Der Nachweis erfolgt durch eine Bankerklärung (siehe Formular 
Bankerklärung). 
 

c) Fachkunde Der Bieter muss die notwendige fachliche Eignung zur Umsetzung des 
Projekts mitbringen. 
 
Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage der Referenzen gemäß oben 
C.II.4 und dem Formular Erklärung zu Referenzen. 
 

Hinweis: 

 Bietergemeinschaften müssen gemeinsam die notwendige 
Fachkunde mitbringen. 

 Bieter und Bietergemeinschaften können die Fachkunde anderer 
Unternehmen in Anspruch nehmen, wenn sie nachweisen, dass 
ihnen die für das Projekt erforderlichen Mittel zur Verfügung 



Konzeptvergabe „Schloss Bönnigheim“ 

Bieterinformation – 21.06.2022 

 

 

17 

stehen werden (z. B. Nachweis der Fachkunde im Bereich 
Architektur durch Vorlage einer Verpflichtungserklärung eines 
Architekten und geeigneten Referenzen des Architekten). 

 

2. Inhaltliche Mindestanforderungen 

 

a) Realisierbarkeit des 
Umbau- und 
Betriebskonzepts 

Das vom Bieter eingereichte Umbaukonzept muss technisch und 
rechtlich voraussichtlich umsetzbar sein. Insbesondere muss es die 
baurechtlichen Vorschriften (BauGB, LBO) und die 
denkmalschutzrechtlichen Vorgaben nach dem 
Landesdenkmalschutzgesetz voraussichtlich einhalten können. Das 
umfasst die Erhaltung und pflegliche Behandlung des Schlosses als 
eingetragenes Kulturdenkmal (§ 6 Satz 1 DSchG) und die 
Rücksichtnahme auf dessen Umgebung (§ 2 Abs. 3 Nr. 1, § 15 Abs. 3 
DSchG).  

b) Hotelklassifikation Das eingereichte Umbau- und Betriebskonzept muss mindestens eine 
Hotelklassifikation von 3 Sternen nach dem Standard Hotelstars.EU, 
Kriterienkatalog 2020-2025, erwarten lassen. 

 

3. Bewertungskriterien 

Die zulässigen Angebote werden anhand folgender Bewertungskriterien bewertet:  

 

Bewertungskriterien Pmax
2 Bewertung3 

    

1.  Qualität des Umbau- 
und Betriebskonzepts 
einschließlich der 
Planungsrechnung 

10 Bewertet wird, wie gut das Umbau- und Betriebskonzept 
einschließlich der Planungsrechnung die Erfordernisse und 
Belange des Denkmalschutzes mit den Anforderungen einer 
aus Nutzersicht attraktiven und wirtschaftlich nachhaltigen 
Nutzung als Hotel- und Tagungsstättenbetrieb vereint.  
 
Das Konzept erfüllt die Aufgabenstellung 

→ Sehr gut      10 
→ Gut      8 
→ Befriedigend     6 
→ Ausreichend     4 
→ Mangelhaft     2 
→ Ungenügend     0 

 

2. Qualität des 
Projektteams 

10 Bewertet werden die Qualifikation und die Erfahrung des mit 
der Projektdurchführung betrauten Personals sowie die 
Aufstellung des Projektteams mit Blick auf das Ziel, das 

                                                           
2 Erreichbare Punktzahlen. Sie geben gleichzeitig die Gewichtung an.  
3 Soweit Wertungsstufen definiert sind, werden keine Zwischenwertungen vorgenommen. 



Konzeptvergabe „Schloss Bönnigheim“ 

Bieterinformation – 21.06.2022 

 

 

18 

Bewertungskriterien Pmax
2 Bewertung3 

eingereichte Umbau- und Betriebskonzept möglichst effektiv, 
reibungslos und zügig umzusetzen.  
 
Das Projektteam ist mit Blick auf diese Zielsetzungen wie folgt 
zu bewerten: 
 

→ Sehr gut      10 
→ Gut      8 
→ Befriedigend     6 
→ Ausreichend     4 
→ Mangelhaft     2 
→ Ungenügend     0 

 

3. Mehrwert für die 
Stadtgesellschaft 

5 Bewertet wird, inwiefern das Konzept des Bieters die Belange 
des sozialen und kulturellen Lebens in Bönnigheim 
berücksichtigt und dadurch – über das reine Hotel- und 
Tagungsangebot hinaus – zu einem Mehrwert für die 
Stadtgesellschaft führt.  
 
Das Konzept erfüllt diese Aufgabenstellung:  
 

→ Sehr gut      5 
→ Gut      4 
→ Befriedigend     3 
→ Ausreichend     2 
→ Mangelhaft     1 
→ Ungenügend     0 

 

4. Hotelklassifizierung 2 Bewertet wird die Hotelklassifizierung nach dem Standard 
HOTELSTARS.EU. Nach dem vorgelegten Konzept ist eine 
Klassifizierung zu erwarten von 
 

→ 4 Sterne oder höher    2 
 

 Maximale 
Gesamtpunktzahl 

27  

 

D. Reservierungsvereinbarung 

Die Stadt Bönnigheim schließt mit dem Bieter, dessen zulässiges Angebot die Bewertungskriterien am 

besten erfüllt, eine befristete Reservierungsvereinbarung. Damit verpflichtet sich die Stadt, während 

der Reservierungsdauer mit keinem anderen Unternehmer über eine Überlassung des Schlosses 

Bönnigheim zu verhandeln. Weitergehende Ansprüche, insbesondere solche auf Überlassung, werden 

noch nicht begründet. Der Bieter verpflichtet sich, sein Projekt in Abstimmung mit der Stadt zügig bis 
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zur Genehmigungsreife fortzuentwickeln und einen – mit der Stadt abzustimmenden – Ablauf- und 

Zeitplan einzuhalten. Der Bieter hat ferner geeignete Finanzierungsnachweise vorzulegen. 

 

 

E. Sonstige Verfahrensbedingungen  

 

I. Prüfung der Vergabeunterlagen, Fragen und Rügen 

Die Bieter haben die Verfahrensunterlagen unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit sowie etwaige 

Unklarheiten oder Fehler zu überprüfen. Enthalten die Verfahrensunterlagen nach Auffassung des 

Bieters unvollständige, unklare oder fehlerhafte Regelungen oder werfen sie Fragen auf, so hat der 

Bieter die Stadt unverzüglich, jedoch spätestens 10 Kalendertage vor Ablauf der Eingangsfrist für die 

Erstangebote um entsprechende Auskunft zu bitten. Der Auftraggeber kann von der Beantwortung 

von Fragen absehen, die nach diesem Zeitpunkt gestellt werden. 

 

Soweit ein Bieter rechtliche Bedenken gegen das gewählte Verfahren, seine Ausgestaltung und 

insbesondere gegen den Inhalt dieser Bieterinformation hat, hat er diese unverzüglich, spätestens mit 

Ablauf der Frist für die Abgabe der Erstangebote, der verfahrensleitenden Stelle mitzuteilen.  

 

II. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Der Bieter erklärt sich damit einverstanden, dass die personenbezogenen Daten, die er in der 

Interessenbekundung oder später in einem Angebot mitteilt, für Zwecke des Verfahrens verarbeitet 

werden. Nach Beendigung des Verfahrens werden die Daten gemäß den datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen gelöscht, sofern sie nicht für die weitere Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber und 

Bieter benötigt werden. 

 

III. Kenntlichmachung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen 

Der Bieter ist verpflichtet, bei der Übersendung von Unterlagen diejenigen Unterlagen kenntlich zu 

machen oder anzugeben, die Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse enthalten.  

 

Die Stadt Bönnigheim wird vertrauliche Informationen eines Unternehmens nicht ohne dessen 

Zustimmung an die anderen Unternehmen weitergeben und nicht außerhalbe des Verfahrens 

verwenden. 
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IV. Anpassung der Verfahrensvorgaben 

Die Stadt behält sich vor, die Vorgaben für das Verfahren und seine Inhalte bei Bedarf anzupassen.  

 

V. Aufhebung des Verfahrens 

Die Stadt behält sich vor, das Verfahren aus sachlichen Gründen aufzuheben.  

 

VI. Zustimmung zu den Verfahrensbedingungen 

Der Bieter stimmt mit der Abgabe eines Erstangebots den in dieser Bieterinformation genannten 

Verfahrensbedingungen zu.  

 

F. Formularverzeichnis 

 

Den interessierten Unternehmen wird eine Formularsammlung in Form eines bearbeitbaren Word-

Dokuments übermittelt. Die Sammlung umfasst folgende Formulare:  

 

Teil 1: Interessenbekundungsphase 

→ Formular Interessenbekundung 

 

Teil 2: Angebotsphase  

→ Formulare Erstangebot nebst den dort geforderten Erklärungen, Angaben und Nachweisen 

→ Im Fall der Eignungsleihe: Formulare Eignungsleihe nebst den dort geforderten Erklärungen, 

Angaben und Nachweisen 
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G. Anlagen 

 

Der Bieterinformation sind nachstehend die folgenden Anlagen angefügt: 

 

I. Anlagenverzeichnis 

 

- Stadtentwicklungskonzept − Auszug 

- Stadtgeschichte 

- Denkmalliste – Auszug  

- Das Stadionsche Schloss – Fakten 

- Baugenehmigung 

- Lageplan zur Baugenehmigung 

- Flächenzusammenstellung 

- Grundriss Untergeschoss 

- Grundriss Erdgeschoss 

- Grundriss Obergeschoss 

- Grundriss Dachgeschoss 

- Grundriss Mansardengeschoss 

 

II. Einzelne Anlagen 
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1. Anlage: Stadtentwicklungskonzept - Auszug 
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2. Anlage: Stadtgeschichte 

Bönnigheim wird erstmalig 793 im Codex des Klosters Lorsch erwähnt, als die Nonne 
Hilteburg die Stadt an das Kloster verschenkte. Der für die Stadt charakteristische Weinbau 
ist bereits seit dem 8. Jahrhundert aktenkundig. Durch den Übergang zum Kloster Lorsch 
gehörte Bönnigheim anschließend zum Erzbistum Mainz. 1284 wurde Bönnigheim das 
Stadtrecht verliehen. Daraufhin  

wurde die Stadt befestigt. Von der Stadtmauer ist heute noch rund ein Drittel erhalten. 
Bönnigheim wurde 1288 von Rudolf von Habsburg gekauft und später von dessen Sohn 
übernommen. Durch Erb-, Kauf- und Heiratsfälle begann die Teilung des Besitzes an der 
Stadt, das sogenannte Ganerbentum. Bönnigheim wurde unter vier Ganerben aufgeteilt. Ein 
Ganerbe war ein Miterbe oder Teilhaber an der Verwaltungsgemeinschaft. 1750 endete das 
Ganerbiat mit dem Übergang der Stadt in die Hand von Friedrich von Stadion, welcher 1756 
das Schloss erbauen ließ. 1854 wurde die Firma Amann & Böhringer gegründet, die 
gezwirnte und gefärbte Seidengarne herstellt. Diese gestaltete im Wesentlichen die 
wirtschaftliche Entwicklung der Stadt mit und ist heute noch bedeutender Wirtschaftsfaktor 
für die Stadt. Mit dem Einmarsch der Franzosen gegen Ende des Zweiten Weltkriegs werden 
große Teile der Altstadt sowie das Rathaus zerstört. Die Bebauung des Wiederaufbaus im 
Zentrum rund um den Marktplatz orientiert sich nur wenig an den historischen Vorbildern. 
Die historische Altstadt mit ihrem charakteristischen quadratischen Grundriss zeichnet sich 
heute noch in der Siedlungsstruktur ab. Durch zwei sich kreuzende Straßen wurde das 
Gebiet 1517 in vier Teile geteilt und den ehemaligen vier Ganerben zugesprochen. Diese 
waren namensgebend für die Viertel, die heute noch entsprechend Sachsenheimer, 
Liebensteiner, Gemminger und Neipperger Viertel heißen. Bönnigheim entwickelt sich als 
dicht bebautes Haufendorf. Von 1930 bis 1966 entwickelte sich die Stadt insbesondere in 
südöstliche und nordwestliche Richtung. Ab 1953 wurden Wohngebiete  

am Ortsrand erschlossen. Ab 1960 erweiterte sich die Siedlungsstruktur im Süden um das 
Gebiet „Käppele“ und um 1970 im Westen um das Gebiet „Burgfeld“ mit überwiegend Ein- 
und Zweifamilienhäusern. 1963 wurde am östlichen Siedlungsrand das Gewerbegebiet 
angelegt. In der folgenden Siedlungsphase von 1967 bis 1977 wurde das Gewerbegebiet 
sowie die Wohngebiete entlang der Hofener und der Freudentaler Straße weiterentwickelt.  

Die folgende Siedlungsentwicklung umfasste insbesondere den Ausbau des Gewerbegebiets 
sowie die Ausformung des westlichen Siedlungsrandes mit Mineralfreibad  

und Sportanlage. Charakteristisch für das Ortsbild ist die mittelalterliche Silhouette mit der 
Ganerbenburg, dem Kölles-Turm und der Cyriakus-Kirche. Ebenso prägend sind die 
umgebenden Weinberge. Insbesondere der traditionsreiche Steillagenweinbau stellt ein 
identitätsstiftendes Kulturerbe für die Stadt und die gesamte Region dar.  
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3. Anlage: Lageplan 
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4. Anlage: Denkmalliste − Auszug 
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5. Anlage: Das Stadionsche Schloss – Fakten 
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6. Anlage: Baugenehmigung 
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7. Anlage: Lageplan zur Baugenehmigung 
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8. Anlage: Flächenzusammenstellung 
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9. Anlage: Grundriss Untergeschoss 
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10. Anlage: Grundriss Erdgeschoss 
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11. Anlage: Grundriss Obergeschoss 
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12. Anlage: Grundriss Mansardengeschoss 
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13. Anlage: Grundriss Dachgeschoss 

 


